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I. Einleitung
Knapp 2 1/2 Jahre nach Präsentation des Vorschlags zur Änderung der Eu-

InsVO1) wurde die neufassung der EuInsVO am 5. 6. 2015 veröffentlicht;2) sie
gilt zum größten Teil ab dem 26. 6. 2017, in Österreich würde man vom Inkraft-
treten sprechen.

Bereits die EuInsVO 2000 regelte
• in den allgemeinen Vorschriften die internationale zuständigkeit und das

anwendbare Recht,
• die anerkennung der Insolvenzverfahren,
• die Sekundärverfahren sowie
• die Unterrichtung der Gläubiger und die Forderungsanmeldung.

Die EuInsVO 2000 baute auf dem Grundsatz der Universalität auf, kannte
jedoch neben den diesem Grundsatz entsprechenden Hauptinsolvenzverfahren
auch Partikular- und Sekundärverfahren, deren Wirkung sich auf das Gebiet des
Mitgliedstaats der Eröffnung beschränkt. Sie folgte somit dem Grundsatz der ge-
mäßigten Universalität, weil sich die Wirkungen eines Hauptinsolvenzverfahrens
zwar auf alle Mitgliedstaaten erstrecken, jedoch nicht auf jene, in denen Sekun-
därverfahren eröffnet wurden.

Die neufassung hält an diesem Grundkonzept fest, sodass nach wie vor
zwischen Haupt-, Sekundär- und Partikularverfahren zu unterscheiden ist, sie
behält auch den aufbau bei, wenngleich die Bestimmungen, was die Praxis wohl
nicht freuen wird, umnummeriert wurden. Die Änderungen gehen vor allem
auf anregungen der Praxis zurück; auch die Rsp des EuGH wurde eingearbeitet.
Wenn eine grundsätzliche zielrichtung genannt werden soll, dann ist dies einer-
seits die verstärkte Berücksichtigung des Sanierungsgedankens, andererseits die
Verhinderung von Missbrauch.

Die wesentlichen neuerungen sind
• die Erweiterung des anwendungsbereichs, insb durch die aufnahme von

Vorinsolvenzverfahren,
• die Vermeidung des Insolvenztourismus durch amtswegige Prüfung der in-

ternationalen zuständigkeit und der Entfall der Vermutung über das Vor-
liegen des Interessenmittelpunkts bei einem Wechsel innerhalb von drei
oder sechs Monaten vor dem Eröffnungsantrag,

• die zurückdrängung von Sekundärverfahren mit zustimmung der Mehr-
heit der lokalen Gläubiger,

• die Verbesserung der Kooperation zwischen Haupt- und Sekundärverfah-
ren,

• die aufnahme der Insolvenzverfahren in ein im Internet abrufbares Insol-
venzregister und

• die Vernetzung dieser nationalen Insolvenzregister,

1) KOM (2012) 744 final.
2) Verordnung (EU) 848/2015 über Insolvenzverfahren, aBl L 2015/141, 19;

als EuInsVO abgekürzt. Die Verordnung (EG) 1346/2000 über Insolvenzverfahren,
aBl L 2000/160, 1 wird als EuInsVO 2000 bezeichnet.
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• die Regelung des Inhalts der Forderungsanmeldung für ausländische Gläu-
biger und die Einführung eines Formulars hiefür,

• die Koordinierung von Insolvenzverfahren von Mitgliedern einer Unter-
nehmensgruppe und

• die Eröffnung eines Gruppen-Koordinationsverfahrens.
Die Reform änderte nicht alles, beim anwendbaren Recht und bei der an-

erkennung von Insolvenzentscheidungen gab es kaum Änderungen;3) selbst bei
der Kooperation hat sich nichts Grundsätzliches geändert.4) Die neuerungen
sind durchwegs detailreich, lassen aber auch vieles ungeklärt; sogar beim zeit-
lichen anwendungsbereich gibt es viele offene Fragen,5) die sich aber mit der zeit
von selbst lösen werden. Die Regelungen über die Konzerninsolvenz werden als
Schritt in die richtige Richtung gesehen,6) die Praxisnähe aber bezweifelt.

Dänemark beteiligt sich nicht an der EuInsVO, was auch bereits bei der
EuInsVO 2000 der Fall war.7)

Das IRÄG 20178) enthält ua Begleitregelungen zur neufassung der EuInsVO,
va zur zusicherung zur Vermeidung eines Sekundärverfahrens.

II. Anwendungsbereich
A. Allgemeines – Vorinsolvenzverfahren

Umfangreiche Änderungen bringt art 1 EuInsVO über den anwendungs-
bereich. art 1 EuInsVO stellt nicht nur – wie früher – auf Verfahren ab, die die
Insolvenz des Schuldners voraussetzen, sondern auf öffentliche Gesamtverfah-
ren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen zur Insolvenz stattfinden. als
zwecke werden die Rettung, Schuldenanpassung, Reorganisation oder Liquida-
tion genannt. art 1 abs 1 Uabs 2 EuInsVO nimmt ausdrücklich darauf Bezug,
dass ein Verfahren in Situationen eröffnet wird, in denen lediglich die Wahr-
scheinlichkeit einer Insolvenz besteht; es muss in diesem Fall auch die Vermei-
dung der Insolvenz des Schuldners oder der Einstellung seiner Geschäftstätigkeit
bezwecken. Der ErwGr 10 spricht von Verfahren, die die Rettung wirtschaftlich
bestandfähiger Unternehmen, die sich jedoch in finanziellen Schwierigkeiten

3) Neumayr, Die neue EuInsVO: ausgewählte Fragen zum anwendbaren Recht,
in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer (Hrsg), Grenzüberschreitende Insolvenzen im eu-
ropäischen Binnenmarkt – Die neue EU-Insolvenzverordnung (2017) 127 bzw Leisten-
tritt, anerkennung von Insolvenzentscheidungen, in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer,
Grenzüberschreitende Insolvenzen 243 (244).

4) Geroldinger, ausgewählte Fragen zur zusammenarbeit und Kommunikation der
Verwalter unter der EuInsVO 2015, in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüber-
schreitende Insolvenzen 207.

5) Siehe Garber, zum anwendungsbereich der EuInsVO 2015, in Nunner-Krautgas-
ser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 21.

6) Jaufer, Konzerninsolvenz nach der EuInsVO 2015, in Nunner-Krautgasser/Gar-
ber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 255 (269).

7) ErwGr 88.
8) Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2017 BGBl I 2017/122.
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befinden, begünstigen.9) Damit werden alle Verfahren, die der Bewältigung von
finanziellen Schieflagen dienen,10) also Vorinsolvenzverfahren, erfasst und insb
die Sanierungskultur mehr in den Vordergrund gerückt.

B. Öffentliche Verfahren
Vorinsolvenzverfahren sind jedoch häufig vertraulich geführte Verfahren;

diese fallen nicht in den anwendungsbereich, 11) weil art 1 EuInsVO Öffentlich-
keit verlangt; diese ist nur dann erfüllt, wenn das Verfahren bekanntgemacht
wird, im Internet oder auf eine andere art.12)

C. Gesamtverfahren – Gläubigerbeteiligung
Insb für Vorinsolvenzverfahren hat auch die weite Definition des Gesamt-

verfahrens in art 2 EuInsVO Bedeutung. nach dessen z 1 ist ein „Gesamtverfah-
ren“ nicht nur ein Verfahren, an dem alle Gläubiger des Schuldners beteiligt sind;
es genügt, dass ein wesentlicher Teil einbezogen wird,13) zB nur die Finanzgläubi-
ger.14) Freilich darf das Verfahren nicht die Forderungen jener Gläubiger berüh-
ren, die nicht beteiligt sind, also solcher, die nicht die Möglichkeit der Teilnahme
haben. auf den wesentlichen Teil der Gläubiger muss ein erheblicher anteil der
Verbindlichkeiten fallen. Dies deutet darauf hin, dass es sowohl auf die anzahl
der Gläubiger als auch die Höhe der Verbindlichkeiten ankommt. Bestimmte

9) nach dem ErwGr 17 reicht das Vorliegen von Schwierigkeiten aus, die mit der
tatsächlichen und erheblichen Gefahr verbunden sind, dass der Schuldner gegenwärtig
oder in zukunft seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit nicht begleichen kann. Der maß-
gebliche zeitraum zur Feststellung einer solchen Gefahr kann mehrere Monate oder auch
länger betragen. Damit soll Fällen Rechnung getragen werden, in denen sich der Schuldner
in nicht finanziellen Schwierigkeiten befindet, die die Fortführung seines Unternehmens
und mittelfristig seine Liquidität gefährden. als Beispiel wird im ErwGr 17 erwähnt, dass
der Schuldner einen auftrag verloren hat, der für ihn von entscheidender Bedeutung war.

10) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau (Hrsg), Die neufassung der EuInsVO
(2016) Rz 68; Garber in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insol-
venzen 57.

11) Siehe auch den ErwGr 13.
12) Damit wird nach dem ErwGr 12 bezweckt, dass Gläubiger Kenntnis vom Ver-

fahren erlangen und ihre Forderungen anmelden können. Erwähnt wird auch, dass den
Gläubigern damit ermöglicht werden soll, die zuständigkeit des Gerichts, das das Verfah-
ren eröffnet hat, überprüfen zu lassen.

13) Eine Einschränkung auf bestimmte Verfahren findet sich im Text der EuInsVO
nicht. nach dem ErwGr 14 sollte jedoch ein Verfahren, das nicht alle Gläubiger des
Schuldners einschließt, die Rettung des Schuldners bezwecken. Wenn das Verfahren zur
endgültigen Einstellung der Unternehmenstätigkeit des Schuldners oder zur Verwertung
seines Vermögens führt, sind alle Gläubiger des Schuldners einzuschließen. allerdings
sollte die Tatsache, dass bestimmte arten von Forderungen, etwa Unterhaltsforderun-
gen, von einer Schuldbefreiung ausgeschlossen sind, nicht bedeuten, dass diese Verfahren
keine Gesamtverfahren sind. Das gilt wohl auch, wenn die Geltendmachung bestimmter
Forderungen ausgeschlossen ist, wie nach § 58 IO.

14) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 75.
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oder qualifizierte Summen- oder Kopfmehrheiten werden nicht verlangt.15) Ent-
scheidend ist, ob das Verfahrensziel durch die von den einbezogenen Gläubigern
zu leistenden Beiträge erreicht werden kann.16)

D. Verfahren in Eigenverwaltung
Vorinsolvenzverfahren waren va auch Grund dafür vorzusehen, dass kein

Verwalter bestellt werden muss, um eine Einordnung als Insolvenzverfahren zu
erreichen. Es genügt nach art 1 abs 1 lit b EuInsVO ein Verfahren unter der Kon-
trolle oder aufsicht eines Gerichts.

E. Privatinsolvenzverfahren
Das abstellen auf verwalterlose Verfahren ist aber auch für Privatinsolvenz-

verfahren relevant,17) die grundsätzlich erfasst werden, weil es – wie auch bereits
früher – nicht darauf ankommt, ob der Schuldner eine natürliche oder juristische
Person, ein Kaufmann oder eine Privatperson ist.18)

F. Einstweilige Verfahren
ausdrücklich erwähnt werden in art 1 abs 1 EuInsVO auch vorläufige Ver-

fahren, also Verfahren, die für eine bestimmte zeit vorläufig oder einstweilig eröff-
net und durchgeführt werden können, bevor ein Gericht durch eine Entscheidung
die Fortführung des Verfahrens als nicht vorläufiges Verfahren bestätigt. Damit
soll der Eurofood-Entscheidung des EuGH19) Rechnung getragen werden. Diese
Verfahren fallen aber nur dann unter die EuInsVO, wenn sie alle anderen anfor-
derungen erfüllen.20) In der E Eurofood war dies der Vermögensbeschlag und die
Bestellung eines im anhang C der EuInsVO 2000 genannten Verwalters. nach der
neufassung ist es ausreichend, wenn statt des Vermögensbeschlags das Vermögen

15) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 75.
16) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 75; Garber in Nunner-

Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 53.
17) In Österreich wurden diese Verfahren auch bisher schon erfasst, weil das Gericht

als Verwalter angesehen und in den anhang C der EuInsVO 2000 aufgenommen wurde.
18) ErwGr 9; der ErwGr 10 erwähnt Verfahren, die eine Schuldbefreiung oder eine

Schuldenanpassung von Verbrauchern und Selbständigen zum ziel haben, indem zB der
vom Schuldner zu zahlende Betrag verringert oder die dem Schuldner gewährte zahlungs-
frist verlängert wird. Verfahren zur Schuldenanpassung, in denen es um den Erlass von
Schulden einer natürlichen Person mit sehr geringem Einkommen und Vermögen geht,
werden nach dem ErwGr 16 aber dann nicht erfasst, wenn die Verfahren nie eine zahlung
an Gläubiger vorsehen.

19) 2. 5. 2006, C-341/04.
20) ErwGr 15. nach § 73 abs 2 IO können dem Schuldner insb Rechtshandlungen,

die nicht zum gewöhnlichen Unternehmensbetrieb gehören, überhaupt oder doch ohne
zustimmung des Richters oder eines von ihm bestellten einstweiligen Verwalters verboten
werden. Dies erfüllt die Voraussetzungen des art 1 abs 1 lit a und b EuInsVO. Es reicht
nämlich sogar aus, wenn der Schuldner über einen Gegenstand nicht mehr verfügungsbe-
fugt ist und dafür ein Verwalter bestellt wird.
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und die Geschäfte des Schuldners der Kontrolle oder aufsicht durch ein Gericht
unterstellt werden. Dies trifft auf das Eröffnungsverfahren in Österreich zu, weil
das Gericht nach § 73 IO Maßnahmen zur Sicherung der Masse anordnen kann
und damit zur Überwachung der Geschäftsführung des Schuldners verpflichtet
ist.21) zusätzlich ist aber zu fordern, dass das Verfahren öffentlich ist.22) Öffent-
lichkeit ist gegeben, wenn ein einstweiliger Verwalter bestellt wird, weil dieser
nach § 73 IO idF des IRÄG 2017 in die Insolvenzdatei aufzunehmen ist.23) Die
Bestellung ist nach art 2 z 7 EuInsVO eine Entscheidung zur Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens. auch die Definition des zeitpunkts der Verfahrenseröffnung
nach art 2 z 8 EuInsVO erfasst die Bestellung eines Verwalters. z 8 stellt auf die
Wirksamkeit ab; diese tritt mit zustellung an die Parteien ein. Weil die zustellung
mit aufnahme in die Insolvenzdatei geschieht, ist dieser zeitpunkt maßgebend.

Dass die Insolvenzeröffnungsverfahren oder einstweiligen Vorkehrungen
nicht im anhang als Insolvenzverfahren erwähnt werden, schadet nicht, weil es
ausreichend ist, dass das Eröffnungsverfahren in ein Insolvenzverfahren über-
geht, wenn die Voraussetzungen hiefür vorliegen; das Eröffnungsverfahren ist als
Teil des darauf folgenden Insolvenzverfahrens zu verstehen. außerdem ist der
einstweilige Verwalter ein Verwalter iS der EuInsVO, weil er die Insolvenzmasse
vollständig oder teilweise verwaltet. Er ist auch im anhang B genannt. 24)

G. Vorläufiger Aufschub von Vollstreckungsmaßnahmen
art 1 EuInsVO erwähnt weiters in abs 1 lit c eine vorübergehende ausset-

zung von Einzelvollstreckungsverfahren, also einen vorläufigen aufschub von
Exekutionsmaßnahmen, die von einem Gericht oder kraft Gesetzes gewährt wird,
um Verhandlungen zwischen dem Schuldner und seinen Gläubigern zu ermög-
lichen.25) Damit wird berücksichtigt, dass zwangsvollstreckungsmaßnahmen die
Verhandlungen beeinträchtigen und die aussichten auf eine Restrukturierung
des Unternehmens des Schuldners mindern könnten. Diese Verfahren müssen
weiters geeignete Maßnahmen zum Schutz der Gesamtheit der Gläubiger vor-
sehen und einem Insolvenzverfahren vorgeschalten sein, wenn keine Einigung
erzielt wird; es muss auf das Fehlschlagen einer Einigung die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens folgen. nicht erforderlich ist, dass dem Schuldner die Ver-
fügungsgewalt über sein Vermögen ganz oder teilweise entzogen und ein Ver-
walter bestellt wird oder dass das Vermögen und die Geschäfte des Schuldners
der Kontrolle oder aufsicht durch ein Gericht unterstellt werden. Die übrigen

21) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 89.
22) Hänel, Befugnisse des Insolvenzverwalters, in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer,

Grenzüberschreitende Insolvenzen 183 (189).
23) nicht ausreichend wäre es mE, dass erst die (spätere) Eröffnung in die Insolvenz-

datei aufgenommen wird, weil der erste Verfahrensschritt, der in anderen Mitgliedstaaten
anerkannt werden soll, bekanntzumachen ist.

24) zur Erfassung des Eröffnungsverfahrens in Deutschland s Bornemann in Wim-
mer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 104.

25) Diese Regelung wurde von Spanien verlangt; s Bornemann in Wimmer/Borne-
mann/Lienau, EuInsVO Rz 86.
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allgemeinen Voraussetzungen müssen jedoch erfüllt sein, dh das Verfahren muss
öffentlich und ein Gesamtverfahren sein.

H. Gesellschaftsrechtliche Verfahren
zum Erfordernis, dass die EuInsVO für Verfahren gilt, die sich auf eine ge-

setzliche Regelung zur Insolvenz stützen, wird im ErwGr 16 festgehalten, dass
sich Verfahren, die sich auf allgemeines Gesellschaftsrecht stützen, das nicht aus-
schließlich auf Insolvenzfälle ausgerichtet ist, nicht erfasst werden. Dies bedeutet
aber nicht, dass es auf den Regelungsort ankommt.26)

I. Anhang A
Die von der Umschreibung des art 1 EuInsVO erfassten Verfahren werden

als Insolvenzverfahren bezeichnet und im anhang a taxativ aufgezählt.27) Ein
„Insolvenzverfahren“ ist nach art 2 z 4 EuInsVO ein in anhang a genanntes Ver-
fahren. Die aufzählung der Verfahren ist bindend.28) Die Gerichte haben nicht zu
prüfen, ob das Verfahren vom anwendungsbereich erfasst ist. Offenbar sollen sie
dies auch nicht tun dürfen.29)

Wird im anhang ein Verfahren genannt, das unter den anwendungsbereich
nach art 1 EuInsVO fallen kann, aber nicht muss – zB Verfahren, die nicht nur
insolventen, sondern auch solventen Schuldnern zur Verfügung stehen, die nicht
einmal zumindest wahrscheinlich insolvent iSd art 1 EuInsVO sind (oft als Hy-
bridverfahren bezeichnet) – so sollte mE im anhang darauf Bedacht genommen
werden. Geschieht dies nicht, so hat nach ansicht von Bornemann das Gericht
in der Eröffnungsentscheidung auszusprechen, ob das Verfahren erfasst wird.30)
Damit entscheidet nicht der Gesetzgeber durch aufnahme eines Verfahrens in
den anhang, sondern das Gericht, ob die EuInsVO anzuwenden ist, was mE der
EuInsVO widerspricht. Ähnliches gilt auch für Verfahren, die öffentlich sein
können, aber nicht müssen. 31) Ist dies im anhang nicht berücksichtigt, so müsste
das Verfahren in das Insolvenzregister aufgenommen werden; es wäre dann nicht
mehr geheim.32)

Die bindende Wirkung des anhangs ist aber vor allem bei einer Umbenen-
nung eines Verfahrens zu hinterfragen; mE ist eine ausnahme in diesem Fall

26) Garber in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen
58.

27) ErwGr 9; VO (EU) 353/2017 zur Ersetzung der anhänge a und B der VO (EU)
848/2015 über Insolvenzverfahren, aBl L 2017/57, 19.

28) nach dem ErwGr 9 sollen die Gerichte eines anderen Mitgliedstaats die Erfül-
lung der anwendungsvoraussetzungen nicht nachprüfen.

29) Siehe auch Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 5.
30) Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 96 verlangt eine Fest-

stellung des eröffnenden Gerichts darüber, die nicht im Rahmen der Eröffnungsentschei-
dung getroffen werden muss und auch inzident erfolgen kann; s auch Garber in Nunner-
Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 64.

31) Siehe dazu Bornemann in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 97.
32) ab 26. 6. 2018.
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gerechtfertigt, wenn das Verfahren in seinen Grundzügen, also den Vorausset-
zungen für die Qualifizierung eines Verfahrens als Insolvenzverfahren, erhalten
bleibt. Ebenso ist es bei einer Gesetzesänderung, die dazu führt, dass das Verfah-
ren nicht mehr die Voraussetzungen des art 1 EuInsVO erfüllt, aber im anhang
aufgelistet bleibt. 33) Der anhang sollte daher nur soweit bindend sein, als es um
die Erwähnung der Verfahren geht, die es bei Schaffung des anhangs gab. Damit
wird auch vermieden, dass ein Verfahren nur deshalb ein Insolvenzverfahren iSd
EuInsVO ist, weil es wie ein früher in den anwendungsbereich fallendes Ver-
fahren, das aufgehoben wurde, heißt. Dies wäre etwa der Fall, wenn in Öster-
reich ein als ausgleichsverfahren bezeichnetes Verfahren geschaffen wird. Das
ausgleichsverfahren wird nämlich nach wie vor im anhang genannt, obwohl
die ausgleichsordnung mit dem IRÄG 2010 aufgehoben wurde. Wurde ein neu-
es Verfahren geschaffen, so ist es mE – dem zweck einer taxativen aufzählung
entsprechend – naheliegender auf die Änderung des anhangs zuzuwarten. Dies
ist vertretbar, weil auch sonst in Gesetzen eine Legisvakanz vorgesehen werden
kann.34)

III. Begriffsbestimmungen
A. Insolvenzverwalter

Die neufassung bringt auch neue Definitionen, etwa zum Begriff des Ver-
walters. Dieser ist nach art 2 z 5 EuInsVO jede Person oder Stelle, deren aufga-
be es ist, auch vorläufig die in Insolvenzverfahren angemeldeten Forderungen
zu prüfen und zuzulassen, die Gesamtinteressen der Gläubiger zu vertreten, die
Insolvenzmasse entweder vollständig oder teilweise zu verwalten, die Insolvenz-
masse zu verwerten oder die Geschäftstätigkeit des Schuldners zu überwachen.35)
nicht ist erforderlich, dass diese Person alle diese aufgaben hat.36)

B. Schuldner in Eigenverwaltung
nach art 2 z 3 EuInsVO ist ein Schuldner in Eigenverwaltung ein Schuld-

ner, über dessen Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, das nicht
zwingend mit der Bestellung eines Verwalters oder der vollständigen Übertra-
gung der Rechte und Pflichten zur Verwaltung des Vermögens des Schuldners
auf einen Verwalter verbunden ist, und bei dem der Schuldner daher ganz oder

33) aa Garber in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insol-
venzen 64.

34) Siehe auch Wimmer in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 657, wonach
die jeweils aktuelle Fassung der Insolvenzgesetze im Justiziellen netz eine Grundlage zur
Information darüber bietet, ob neu konzipierte Verfahren art 1 abs 1 EuInsVO erfüllen.

35) Die Personen und Stellen sind in anhang B aufgelistet.
36) So auch Konecny in Mayr (Hrsg), Europäisches zivilverfahrensrecht (2017)

Rz 17.42; nicht ausreichend ist mE die Unterstützung des Schuldners, um eine Verein-
barung mit den Gläubigern zu erreichen; eine solche in einem zwischenentwurf vorge-
sehene Regelung wurde in der 16. Sitzung der Ratsarbeitsgruppe am 10. und 11. 2. 2014
ausdrücklich abgelehnt.
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zumindest teilweise die Kontrolle über sein Vermögen und seine Geschäfte be-
hält. Eigenverwaltung liegt daher nicht nur dann vor, wenn – wie im Schulden-
regulierungsverfahren – gar kein Verwalter bestellt wird, sondern auch dann,
wenn die Verfügungsfähigkeit beschränkt wird und ein Verwalter bestellt wird,
also bei einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. nach dem Konzept
der EuInsVO treffen den Schuldner in Eigenverwaltung nicht die Pflichten und
er hat auch nicht die Rechte des Verwalters, wenn nur der Insolvenzverwalter
genannt ist. Der Begriff des Verwalters erfasst somit nicht den Schuldner in Ei-
genverwaltung.37) nur bei den Konzerninsolvenzbestimmungen wird in art 76
EuInsVO pauschal eine Gleichstellung angeordnet.

C. Sonstiges
Ein Gericht ist nach art 2 z 6 EuInsVO einerseits das Justizorgan eines

Mitgliedstaates,38) andererseits kann es auch jede sonstige zuständige Stelle eines
Mitgliedstaats sein, die befugt ist, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen, die Eröff-
nung eines solchen Verfahrens zu bestätigen oder im Rahmen dieses Verfahrens
Entscheidungen zu treffen.

als Entscheidung zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist nunmehr
auch die Entscheidung eines Gerichts zur Bestellung eines Verwalters zu verste-
hen (art 2 z 7 EuInsVO).

neu definiert werden weiters in art 2 EuInsVO der zeitpunkt der Verfah-
renseröffnung sowie die Begriffe lokale und ausländische Gläubiger sowie Unter-
nehmensgruppe und Mutterunternehmen. näher umschrieben wird der Begriff
des Mitgliedstaats, in dem sich ein Vermögensgegenstand befindet, im Fall von
namensaktien, Finanzinstrumenten, Guthaben und anderen Forderungen.39)

Die Definition des Liquidationsverfahrens wurde in die neufassung nicht
übernommen, weil sich in der EuInsVO eine Einschränkung auf diese Verfahren
nicht mehr findet.

IV. Zuständigkeit
A. Allgemeines

Eine der zentralen normen der EuInsVO und zugleich diejenige, die den
EuGH bis jetzt am häufigsten beschäftigte, ist art 3 EuInsVO über die internati-
onale zuständigkeit. Es bleibt beim Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen
(center of main interests – COMI) als anknüpfungspunkt für die Eröffnung eines
Hauptinsolvenzverfahrens. art 3 abs 1 erster Satz EuInsVO wird – dem ErwGr 13
der EuInsVO 2000 und der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Intere-

37) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 154; Konecny in Mayr, Eu-
ropäisches zivilverfahrensrecht Rz 17.40.

38) Siehe die aufzählung der Bestimmungen in art 2 z 6 EuInsVO.
39) Siehe art 2 z 9 EuInsVO; näheres Berger, Die Insolvenzmasse nach der

EuInsVO 2015, in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen
115 (121 f).
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dil40) folgend – insoweit ergänzt, dass Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen
der Ort ist, an dem der Schuldner gewöhnlich der Verwaltung seiner Interessen
nachgeht und der für Dritte41) feststellbar ist. Daraus wird abgeleitet, dass es auf
die Geschäftsführungszentrale ankommt;42) dem Mittelpunkt des Managements
und der Kontrolle des operativen Geschäfts mehr Gewicht als dem Ort, an dem
die strategischen Entscheidungen getroffen werden, zukommt.43) Bei Verlegung
des Mittelpunkts der hauptsächlichen Interessen kann es erforderlich sein, die
Gläubiger zeitnah über den neuen Ort, an dem der Schuldner seine Tätigkeiten
ausübt, zB durch Hervorhebung der adressänderung in der Geschäftskorrespon-
denz, zu unterrichten oder den neuen Ort in einer anderen geeigneten Weise zu
veröffentlichen,44) damit ihm die internationale zuständigkeit folgt.

Entscheidend für die internationale zuständigkeit ist der zeitpunkt der an-
tragstellung – dies gilt in zukunft allgemein, nicht nur für die internationale,
sondern auch für die sachliche und örtliche zuständigkeit, wie sich aus § 63 IO
idF des IRÄG 2017 ergibt –; sowohl eine Verlegung des COMI danach als auch
die aufgabe einer selbständigen gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit ist
ohne Bedeutung. Eine Verlegung des Interessenmittelpunkts kurz vor dem an-
trag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist aber zu beachten.45)

B. Vermutungen des COMI
Erleichtert wird die Feststellung des Mittelpunkts der hauptsächlichen In-

teressen durch Vermutungen. Bei Gesellschaften und juristischen Personen wird
vermutet, dass das COMI am Ort des Sitzes – auf den satzungsgemäßen Sitz wird
nicht mehr abgestellt46) – liegt. Dies ist sinnvoll, weil dieser leichter als das COMI
feststellbar ist.47)

Bei einer natürlichen Person wird unterschieden, ob sie eine selbständige
gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit ausübt. Ist dies der Fall, 48) so wird bis
zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass der Mittelpunkt ihrer hauptsächli-
chen Interessen die Hauptniederlassung ist. Die Schwäche dieser Regelung ist,

40) 20. 10. 2011, C-396/09.
41) Der ErwGr 28 nennt die Gläubiger; Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau,

EuInsVO Rz 220 weist zutr darauf hin, dass bei einem auseinanderfallen der Wahrneh-
mung des COMI durch den allgemeinen Geschäftsverkehr und die Gläubiger die Sicht der
Gläubiger ausschlaggebend ist.

42) Konecny, EuInsVO 2015: Internationale zuständigkeit und ihre Prüfung, in
Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolvenzen 71 (81).

43) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 233.
44) ErwGr 28.
45) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 235.
46) In der englischen Fassung gab es keine Änderung („registered office“).
47) Konecny in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolven-

zen 71 (79) sieht die anknüpfung an den Sitz als problematisch an, weil er nicht für das
COMI maßgebend ist.

48) Diese Regelung gilt nach Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO
Rz 240 auch für Kleinunternehmer.
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dass die Vermutungsbasis nicht einfach feststellbar ist.49) Es kommt auf den Ort
der hauptsächlichen Geschäftstätigkeit an.50) Ob der Schuldner dort die Tätigkeit
– für Dritte wahrnehmbar – ausübt und ob er diesen im Geschäftsverkehr als
Hauptniederlassung angibt, ist mE nicht maßgebend51). Die Wahrnehmbarkeit
ist nur für das COMI ein Kriterium.

Bei Konsumenten wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass der
Ort ihres gewöhnlichen aufenthalts der Mittelpunkt ihrer hauptsächlichen In-
teressen ist.52)

C. Verdachtsperiode
Um Forumshopping zu verhindern53) – also eine missbräuchliche Verlegung

des COMI, um die anwendung eines günstigen Rechts zu erreichen – wird die
Vermutung über den Interessenmittelpunkt eingeschränkt – eine sog Verdachts-
periode eingeführt. 54) Die Vermutung gilt nicht, wenn der Sitz oder die Haupt-
niederlassung in einem zeitraum von drei, der gewöhnliche aufenthalt inner-
halb von sechs Monaten vor dem antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
in einen anderen Mitgliedstaat verlegt wurde. Der antrag kann ein Gläubiger–
oder Schuldnerantrag sein. Bei mehreren anträgen kommt es auf denjenigen an,
der am frühesten gestellt wurde und Grundlage für die Eröffnung war. Ob die
Drei- oder Sechs-Monats-Frist gilt, hängt bei natürlichen Personen davon ab, ob
im zeitpunkt der antragstellung der Schuldner eine selbständige oder freiberuf-
liche Tätigkeit ausübte.

D. Widerlegung der Vermutung
Die Vermutung des COMI ist bei Gesellschaften oder juristischen Personen

nach dem ErwGr 30 widerlegt, wenn sich die Hauptverwaltung der Gesellschaft
in einem anderen Mitgliedstaat befindet als der Sitz und wenn eine Gesamtbe-
trachtung aller relevanten Faktoren die von Dritten überprüfbare Feststellung
zulässt, dass sich der tatsächliche Mittelpunkt der Verwaltung und der Kontrolle
der Gesellschaft sowie der Verwaltung ihrer Interessen in diesem anderen Mit-
gliedstaat befindet. Dies entspricht den ausführungen des EuGH zum COMI, die
darauf abstellen, wo die Verwaltungsentscheidungen getroffen werden, also der
effektive Verwaltungssitz ist.55)

49) zutr Konecny in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende In-
solvenzen 71 (84).

50) Konecny in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende Insolven-
zen 71 (84).

51) aa Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 241.
52) Die auslegung des Begriffs soll sich an der EuErbVO (art 21) orientieren, wie in

der 17. Sitzung der Ratsarbeitsgruppe am 7. 3. 2014 diskutiert.
53) Die ErwGr 29 und 31 sprechen von betrügerischem oder missbräuchlichem Fo-

rum Shopping.
54) Lienau in Wimmer/Bornemann/Lienau, EuInsVO Rz 211.
55) näheres Konecny in Nunner-Krautgasser/Garber/Jaufer, Grenzüberschreitende

Insolvenzen 71 (80 f).




